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§ 53 StPO - Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut 
worden oder bekanntgeworden ist;

2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft 

anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;

3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, 
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevoll-Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevoll-
mächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen über das, was 

ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 
für Syndikusrechtsanwälte (§ 46 Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung) 
und Syndikuspatentanwälte (§ 41a Absatz 2 der Patentanwaltsordnung) gilt 
dies vorbehaltlich des § 53a nicht hinsichtlich dessen, was ihnen in dieser 
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; 

…



§ 53 StPO - Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger (Forts.)

4. Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Bundesversammlung, des 
Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
Landtages über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser 
Organe oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, 
sowie über diese Tatsachen selbst;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von 
Druckwerken, Rundfunksendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung 
oder Meinungsbildung dienenden Informations- und 
Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben.

Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über …

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht 

verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. 

Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten 
über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand entsprechender 
Wahrnehmungen entfällt, wenn … (betr. Medienschaffende)



§ 97 StPO - Beschlagnahmeverbot

(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht 

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die 

nach § 52 oder § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen;

2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über 

die ihnen vom Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere 
Umstände gemacht haben, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht 
erstreckt;

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf 3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf 

die sich das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b 

Genannten erstreckt.



§ 97 StPO - Beschlagnahmeverbot (Forts.)

(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam 
der zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es 
handelt sich um eine elektronische Gesundheitskarte im Sinne des § 291a des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Die Beschränkungen der Beschlagnahme 

gelten nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die 

zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder an einer 

Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, 
oder wenn es sich um Gegenstände handelt, die durch eine Straftat oder wenn es sich um Gegenstände handelt, die durch eine Straftat 

hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat gebraucht oder bestimmt 

sind oder die aus einer Straftat herrühren.

(3) – (5) … (betrifft Berufshelfer, Parlamentarier, Medienschaffende)



§ 148 Kommunikation des Beschuldigten mit dem Verteidiger

(1) Dem Beschuldigten ist, auch wenn er sich nicht auf freiem Fuß befindet, 

schriftlicher und mündlicher Verkehr mit dem Verteidiger gestattet.

(2) Ist ein nicht auf freiem Fuß befindlicher Beschuldigter einer Tat nach § 129a, 
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches dringend verdächtig, 
soll das Gericht anordnen, dass im Verkehr mit Verteidigern Schriftstücke und 
andere Gegenstände zurückzuweisen sind, sofern sich der Absender nicht damit 
einverstanden erklärt, dass sie zunächst dem nach § 148a zuständigen Gericht 
vorgelegt werden. Besteht kein Haftbefehl wegen einer Straftat nach § 129a, auch vorgelegt werden. Besteht kein Haftbefehl wegen einer Straftat nach § 129a, auch 
in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, trifft die Entscheidung 
das Gericht, das für den Erlass eines Haftbefehls zuständig wäre. Ist der 
schriftliche Verkehr nach Satz 1 zu überwachen, sind für Gespräche mit 
Verteidigern Vorrichtungen vorzusehen, die die Übergabe von Schriftstücken und 
anderen Gegenständen ausschließen.



§ 160a StPO - Maßnahmen bei zeugnisverweigerungsberechtigten 

Berufsgeheimnisträgern

(1) Eine Ermittlungsmaßnahme, die sich gegen eine in § 53 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 2 oder Nummer 4 genannte Person, einen Rechtsanwalt oder einen 

Kammerrechtsbeistand richtet und voraussichtlich Erkenntnisse erbringen 

würde, über die diese das Zeugnis verweigern dürfte, ist unzulässig. Dennoch 
erlangte Erkenntnisse dürfen nicht verwendet werden. Aufzeichnungen hierüber 
sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und der Löschung der 
Aufzeichnungen ist aktenkundig zu machen. Die Sätze 2 bis 4 gelten Aufzeichnungen ist aktenkundig zu machen. Die Sätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend, wenn durch eine Ermittlungsmaßnahme, die sich nicht gegen eine 
in Satz 1 in Bezug genommene Person richtet, von dieser Person Erkenntnisse 
erlangt werden, über die sie das Zeugnis verweigern dürfte.



§ 160a StPO - Maßnahmen bei zeugnisverweigerungsberechtigten 

Berufsgeheimnisträgern (Forts.)

(2) Soweit durch eine Ermittlungsmaßnahme eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 3b 
oder Nr. 5 genannte Person betroffen wäre und dadurch voraussichtlich 
Erkenntnisse erlangt würden, über die diese Person das Zeugnis verweigern 
dürfte, ist dies im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit besonders zu 
berücksichtigen; betrifft das Verfahren keine Straftat von erheblicher Bedeutung, 
ist in der Regel nicht von einem Überwiegen des Strafverfolgungsinteresses 
auszugehen. Soweit geboten, ist die Maßnahme zu unterlassen oder, soweit dies auszugehen. Soweit geboten, ist die Maßnahme zu unterlassen oder, soweit dies 
nach der Art der Maßnahme möglich ist, zu beschränken. Für die Verwertung von 
Erkenntnissen zu Beweiszwecken gilt Satz 1 entsprechend. Die Sätze 1 bis 3 gelten 

nicht für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die in § 53a 
Genannten das Zeugnis verweigern dürften.



§ 160a StPO - Maßnahmen bei zeugnisverweigerungsberechtigten 

Berufsgeheimnisträgern (Forts.)

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn bestimmte Tatsachen den 

Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der 

Tat oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei 

beteiligt ist. Ist die Tat nur auf Antrag oder nur mit Ermächtigung verfolgbar, ist 
Satz 1 in den Fällen des § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 anzuwenden, sobald und soweit 
der Strafantrag gestellt oder die Ermächtigung erteilt ist.

(5) Die §§ 97, 100d Absatz 5 und § 100g Absatz 4 bleiben unberührt(5) Die §§ 97, 100d Absatz 5 und § 100g Absatz 4 bleiben unberührt.


